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Fläche:

Aufstellungsbeschluss durch Gemeinderat:
§ 2 (1) BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit:
§ 3 (1) BauBG Planeinsichtnahme:

Auslegungsbeschluss durch Gemeinderat:
§ 3 (2) BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

§ 4 (2) BauGB

Beschluss erneute Öffentl. Auslegung:
§ 3 (2) BauGB i. V. m. § 4a (3) BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung der erneuten Öffentl. Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

Erneute Öffenltiche Auslegung:
§ 3 (2) BauGB

§ 4 (2) BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes:

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 LBO

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes:
§ 10 BauGB

Öffentliche Bekanntmachung der örtlichen Bauvorschriften:
§ 10 BauGB

Inkrafttreten des Bebauungsplanes:
§ 10 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 LBO

pläne außer Kraft.

treten im Geltungsbereich alle bisherigen Bauvorschriften und Bebauungs-

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften 

zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

__.__.____ dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates am __.__.____

Es wird hiermit bestätigt, dass der Bebauungsplan in der Fassung vom 

Abstimmung mit Nachbargemeinden:
§ 2 (2) BauGB

Entscheidung über vorgebrachte Stellungnahmen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden:

Beteiligung der Behörden:

Erneute Beteiligung der Behörden:

Stellungnahmen wurden von verschiedenen Behörden vorgebracht.

§ 4 (2) BauGB

§ 10 (1) BauGB
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ca. 1,43 ha
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Art der baulichen

Grundflächenzahl

Nutzungsschablone

max. Zahl der Vollgeschosse

4.) Verkehrsflächen
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Dachformen
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Zulässige Dachformen (soweit nicht eingeschränkt)

Pultdach
Satteldach

Symmetrisches
Walmdach

mit Versatz

Satteldach

"SCHLÖSSLEWEG" IN ROHRDORF

BEBAUUNGSPLAN

Bauweise

WA

0,4

- o

Z=II

WD,SD, PD

PD= Pultdach, versetztes Pultdach
SD = Satteldach;
WD = Walmdach;

ED

THmax= max. Traufhöhe
FHmax= max. Firsthöhe
GHmax= max. Gebäudehöhe

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1.) Art der baulichen Nutzung

2.) Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA)

3.) Bauweise, Baugrenzen

öffentliche Verkehrsfläche: Straße

öffentliche Verkehrsfläche: Parkplätze

offene Bauweise-o

Baugrenze

Geltungsbereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

7.) Sonstige Planzeichen

Stand: 2020Katastergrundkarte 

geplante Grenzen

Höhenlinien

5.) Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

private Verkehrsfläche

Baulinie

Pflanzerhaltung Baum, Erhaltung von vorhandenen Bäumen

6.) Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Pflanzgebot Baum, Anpflanzung von Bäumen

öffentliche Verkehrsfläche: Fußweg

Leitungsrecht (LR) 2.50m für Kanalhaltung und Regenwasserleitung

Anbauverbot entlang der K4711

Nachrichtlich: bestehende Bäume

Dörfliches Wohngebiet (MDW)


